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Sozialpolitik

Eckpfeiler der Marktwirtschaft

Vorbilder
Die Wirtschaft hat eine wichtige Vorbildfunktion. Ein glaubwürdiges Auftreten von Unter-

nehmern und eine nachhaltige Politik sind für die Stärkung der sozialen Marktwirtschaft 

unerlässlich.

Sozialpolitik
Ein wichtiger Bestandteil unserer Marktwirtschaft ist die Sozialpolitik. Das System der 

sozialen Marktwirtschaft ist in der Krise besonderen Belastungen und Diskussionen 

unterworfen. Die Sozialpolitik muss einerseits den Bürgern und Bürgerinnen, die auch 

Verbraucher sind, Schutz und Absicherung bieten. Andererseits darf sie nicht die Unter-

nehmen übermäßig belasten und ersticken. 

Belastungen der Wirtschaft sind immer auch Belastungen für Beschäftigung. In den 

Sozialversicherungen sind weitere Ausgaben senkende Strukturreformen unverzichtbar. 

Die bisherigen Maßnahmen reichen schon vor dem Hintergrund der demographischen 

Entwicklung nicht aus um die Beitragssatzsumme dauerhaft unter 40 % zu halten.

Auf dem Arbeitsmarkt war und ist das Prinzip „fordern und fördern“ nach wie vor richtig. 

Zusätzliche staatliche Reglementierungen sind kontraproduktiv und belasten den Aufbau 

von neuer Beschäftigung.

Das Arbeitsrecht muss für die kleineren und mittleren Betriebe verlässlich und verständ-

lich sei. Rechtssicherheit ist ein wichtiges Kriterium für einen Industriestandort.

Peter Barz, Vorsitzender, ANG-Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuß

„Die Ernährungsindustrie als stabiler Beschäfti-

gungsgeber erwartet von der neuen Bundesregie-

rung, dass sie eine weitere Senkung der offenen 

Beschäftigungskosten – Sozialversicherung – wie 

auch der versteckten Kosten – Arbeits- und Beschäftigungs-

gesetzgebung – in die Wege leitet und somit dauerhaft dazu 

beiträgt, dass die Ernährungsindustrie mit über 500.000 

 Arbeitnehmern weiterhin ein starker und beständiger Arbeit-

geber bleibt.“
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BVE-Forderungen in Kürze

 Mehr Wettbewerb in der Kranken- und Pfl egeversicherung.
 Kranken- und Pfl egeversicherung vom Arbeitsverhältnis abkoppeln.
 Hände weg von staatlichen Eingriffen in die Lohnpolitik.
 Keine Beschränkung der Zeitarbeit und Ausweitung der 

 Befristungsmöglichkeiten von Arbeitsverhältnissen.
 Arbeitsrecht muss auch für Arbeitgeber wieder verlässlich werden. 

 

Sozialversicherung
Im Bereich der Kranken- und Pfl egeversicherung sind durchgängig wettbewerbliche Struk-

turen bei der Leistungserbringung erforderlich, um einen wirtschaftlichen Einsatz der 

Beitragsmittel zu gewährleisten. Die Finanzierung dieser Sozialversicherungszweige muss 

vom Arbeitsverhältnis abgekoppelt werden. Dazu muss der Arbeitgeberanteil mit dem 

Bruttolohn ausgezahlt und die Finanzierung umgebaut werden: weg von lohnorientierten 

Beiträgen, hin zu einer einkommensunabhängigen Gesundheitsprämie mit steuerfi nan-

ziertem sozialen Ausgleich für einkommensschwache Versicherte.

Die von der Arbeitslosenversicherung getragenen Sonderlasten zur Bekämpfung der aktu-

ellen Krise müssen in den dafür geschaffenen Investitions- und Tilgungsfonds überführt 

werden und der verfassungswidrige Eingliederungsbetrag abgeschafft werden.

Arbeitsmarkt
Wir brauchen mehr und nicht weniger Chancen auf Einstieg in Arbeit. Für viele besonders 

benachteiligte Gruppen ist der Einstieg in Arbeit häufi g nur über einfache, entsprechend 

geringer entlohnte Tätigkeit möglich. Die Ernährungsindustrie ist eine der Branchen, die 

solche Tätigkeiten noch anbietet. Staatliche Eingriffe in die Lohnpolitik, wie z.B. über 

gesetzliche Mindestlöhne, die Beschränkung der Zeitarbeit oder die Einschränkung von 

befristeten Arbeitsverhältnissen, beschädigen oder zerstören die Chancen von Men-

schen, sich im Arbeitsleben zu integrieren.

Arbeitsrecht
Grundsätzlich muss das Arbeitsrecht vereinfacht und in vielen Teilen fl exibilisiert werden. 

In den letzten Jahren ist durch den Gesetzgeber und die Arbeitsgerichte die Möglichkeit 

zurückgedrängt  worden, Verträge auf dem Gebiet des Arbeitsrechts autonom durch 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer fl exibel zu gestalten. Langjährige zulässige Vertragsgestal-

tungen sind durch die Rechtsprechung entwertet worden. Hierdurch wird die Anpassung 

an veränderte wirtschaftliche Gegebenheiten erschwert oder unmöglich gemacht. Dieses 

verhindert Beschäftigung




